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Aream Infrastruktur Finance GmbH, Düsseldorf
Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA PASSIVA

31.12.2025 08.01.2025 31.12.2025 08.01.2025
EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A.
Finanzanlagen I. 25.000,00 25.000,00
      Beteiligungen 3.918.687,17 0,00 nicht eingefordertes Eigenkapital 0,00 12.500,00

3.918.687,17 0,00 II. Kapitalrücklage 1.500.000,00 0,00

B. Umlaufvermögen III. Jahresfehlbetrag 1.036.450,65 0,00
I. Vorräte

      unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 1.252.747,68 0,00 488.549,35 12.500,00

1.252.747,68 0,00
B. Rückstellungen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      Sonstige Rückstellungen 114.795,00 0,00
1.    Forderungen gegen verbundenen Unternehmen 284.762,07 12.500,00
2.    Sonstige Vermögensgegenstände 328.121,74 0,00 114.795,00 0,00

612.883,81 12.500,00
C. Verbindlichkeiten

III. Wertpapiere 1.    Anleihen 7.352.000,00 0,00
      Anteile an verbundenen Unternehmen 1.000,00 0,00 2.    Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 185.263,20 0,00

3.    Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 695.150,00 0,00
1.000,00 0,00 4.    Sonstige Verbindlichkeiten 84.695,04 0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.135.133,93 0,00 8.317.108,24 0,00

5.001.765,42 12.500,00

8.920.452,59 12.500,00 8.920.452,59 12.500,00

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital
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Aream Infrastruktur Finance GmbH, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr
vom 08. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

2025
EUR

1. Umsatzerlöse 1.000,00

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen
und unfertigen Erzeugnissen 1.252.747,68

3. Materialaufwand
      Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.244.758,55

-1.244.758,55

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen -969.604,08

5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 679,74

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -76.515,44

7. Ergebnis nach Steuern -1.036.450,65

8. Jahresfehlbetrag -1.036.450,65

Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr
vom 08. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025
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Aream Infrastruktur Finance GmbH, Düsseldorf   
Kapitalflussrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr 
vom 08. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

Kapitalflussrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr 
vom 08. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

2025
EUR

 
Periodenergebnis -1.036.450,65
 
(+) Zunahme der Rückstellungen 114.795,00
 
(-) Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 
zuzuordnen sind -1.539.749,23
 
(+) Zunahme anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 230.413,20

(+) Zinsaufwand -679,74

(-) Zinsertrag 76.515,44

(+)/(-) Ertragsteueraufwand/Ertragsteuerzahlung 0,00
 
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -2.155.155,98

 
(-) Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen -3.268.687,17

(+) Erhaltene Zinsen 679,74
 
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -3.268.007,43
 

(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung von Gesellschaftern 1.525.000,00
 
(+) Einzahlungen aus Anleihen 7.033.297,34

(-) gezahlte Zinsen 0,00
 
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 8.558.297,34

 
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der 
Cashflows)

3.135.133,93

 
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 0,00
 
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 3.135.133,93
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Aream Infrastruktur Finance GmbH, Düsseldorf 
Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr vom 08. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 
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Anhang  

für das Rumpfgeschäftsjahr vom 08.01.-31.12.2025 
der  

Aream Infrastruktur Finance GmbH 

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 
 
Die Gesellschaft Aream Infrastruktur Finance GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf. Sie ist 
beim Amtsgericht Düsseldorf unter der Nummer HRB 107657 eingetragen.  
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Be-
wertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend hierzu wurden die 
Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie die Vorschriften des Gesellschaftsvertrages be-
achtet. 
Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß 
§ 267a Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen (§§ 266 Absatz 1, 276, 
288 HGB) bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch ge-
nommen. 
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der § 266 und 275 
Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) aufgestellt. 
 

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
Bilanzierungsmethoden 
Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beachtung der Gliederungs- und Bewertungs-
grundsätzen wie nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Rechnungsvor-
schriften aufgestellt und um eine Kapitalflussrechnung ergänzt worden.  
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsab-
grenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendun-
gen nicht mit Erträgen verrechnet worden. 
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.



Aream Infrastruktur Finance GmbH, Düsseldorf 
Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr vom 08. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 
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Bewertungsmethoden 
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Ver-
mögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. 
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Ver-
luste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese 
erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt ge-
worden sind.  
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert 
wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt 
der Zahlung berücksichtigt worden. 
Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet: 
Finanzanlagen 
Die Anteile an Kapitalgesellschaften und die Anteile an der atypisch stillen Beteiligung 
wurden jeweils zu Anschaffungskosten abzüglich eventueller Kapitalrückzahlungen ange-
setzt. Bei dauerhafter Wertminderung erfolgt eine Abschreibung auf den niedrigeren bei-
zulegenden Wert.  
Vorräte 
Die unfertigen Leistungen wurden zu Einzelkosten bewertet. Alle aktivierungsfähigen 
Fremdkapitalzinsen wurden in die Anschaffungs- und Herstellungskosten einbezogen. Ist 
der beizulegende Wert am Abschlussstichtag niedriger, wird dieser angesetzt. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem 
Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen, 
soweit erforderlich, berücksichtigt.  

Finanzanlagen des Umlaufvermögens 

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden jeweils zu Anschaffungskosten oder 
dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. 

Guthaben bei Kreditinstituten 

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.
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Rückstellungen  

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Sie 
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit 
dem Erfüllungsbetrag bewertet.  

Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 

 
III. Angaben zur Bilanz 

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird als Anlage zum Anhang beigefügt. 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben ausschließlich eine 
Laufzeit von weniger als einem Jahr. 
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen hätten auch in Höhe von 
€ 283.572,07 (Vj. € 0,00) als sonstige Vermögensgegenstände und in Höhe von 
€ 1.190,00 (Vj. € 0,00) als Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen 
werden können.  
Die Kapitalrücklage wurde aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung 
vom 19. Dezember 2025 von der Gesellschafterin einbezahlt.  
Es bestehen Verbindlichkeiten aus Anleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem 
Jahr in Höhe von € 7.352.000,00 (Vj. € 0,00). 
Die übrigen ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben mit € 965.108,24 (Vj. € 0,00) eine 
Restlaufzeit bis zu einem Jahr. 
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen hätten in Höhe von 
€ 695.150,00 (Vj. € 0,00) als Sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen werden können. 
 
 

IV. Sonstige Angaben 
Die Aream Infrastruktur Finance GmbH hat sich gegenüber der Schwestergesellschaft der 
AREAM Advisory GmbH (Amtsgerichts Düsseldorf: HRB 76158) mit Vertrag vom 19. De-
zember 2025 verpflichtet, weitere Einlagen in Höhe von € 1.800.000,00 in die begründete 
atypische Beteiligung einzubringen. Die Zahlungsverpflichtung wird in 36 monatliche Teil-
beträge von € 50.000,00 mit einer Laufzeit vom 01. Januar 2026 bis 31. Dezember 2028 
aufgeteilt. 
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Des Weiteren verpflichtete sie sich die Gründungs- und Unterhaltskosten für zu grün-
dende Projektgesellschaften (SPVs) für die Projekte mit Ausnahme der zu leistenden Haf-
teinlage, die für den Verkauf der SPVs anfallenden Transaktionskosten sowie die (netto)
externen Entwicklungskosten (DEVEX) des Projektportfolios finanziell zu übernehmen
bzw. durch weitere Einlagen auszugleichen.
Im Geschäftsjahr vom 08.01.2025 bis 31.12.2025 wurde die Geschäftsführung von den
einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführern
- Herrn René Kautz, Lüneburg, (ab 28.04.2025)
- Frau Eva Barna, Bonn (bis 28.04.2025)
- Frau Steffi Brettschneider, Bonn (bis 28.04.2025)
ausgeübt.
Die Geschäftsführer sind/waren von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Für das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr zu berechnende Gesamthonorar
wurde eine Rückstellung von € 15.000,00 (Vj. € 0,00) gebildet. Diese entfällt vollständig
auf Abschlussprüfungsleistungen.
Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der AREAM Group SE, Düsseldorf einbe-
zogen.

V. Angaben gemäß § 42 III GmbHG
Zum 31.12.2025 bestehen Forderungen gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von €
273.572,07 (Vj € 0,00); diese sind in den Forderungen gegen verbundene Unternehmen
enthalten.

Düsseldorf, den 9. März 2026

René Kautz
Geschäftsführer
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Aream Infrastruktur Finance GmbH, Düsseldorf
Anhang vom 08. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

Anschaffungs- oder Herstellungskosten Kumulierte Abschreibung Restbuchwerte

Stand Zugänge Abgänge Stand Stand Abschreibung Abgänge Stand Stand Stand
8.1.2025 31.12.2025 8.1.2025 Geschäftsjahr 31.12.2025 31.12.2025 8.1.2025

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Finanzanlagen

Beteiligungen 0,00 3.918.687,17 0,00 3.918.687,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.918.687,17 0,00

Summe Finanzanlagen 0,00 3.918.687,17 0,00 3.918.687,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.918.687,17 0,00

Summe Anlagevermögen 0,00 3.918.687,17 0,00 3.918.687,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.918.687,17 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2025
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Aream Infrastruktur Finance GmbH, Düsseldorf 
Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 bdp 
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschluss-
prüfers 

 
Aream Infrastruktur Finance GmbH, Düsseldorf 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss der Aream Infrastruktur Finance GmbH, Düsseldorf, – 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025, der Gewinn- und Verlustrechnung und der 
Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 08. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
– geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 08. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 
2025. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 



Aream Infrastruktur Finance GmbH, Düsseldorf 
Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 bdp 
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Sonstige Informationen 

Der gesetzliche Vertreter ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen 
Informationen umfassen den nicht geprüften Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025.  

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, 
und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von 
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten 
sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss oder zu unseren bei der Prüfung 
erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass 
eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflich-
tet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berich-
ten. 

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss 

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. 
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
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Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum 
Jahresabschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen 
resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das 
Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben. 
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• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen 
Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen 
Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
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Erklärung gemäß § 6 (b) (iv) der Anleihebedingungen des Aream Green Bonds 
2025/2030 (ISIN: DE000A4DFWA7) 

 

Hiermit bestätigen wir, dass wir im Berichtszeitraum bzw. zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung dieses Finanzberichts alle Verpflichtungen, insbesondere die 
Transparenzverpflichtung, für den Aream Green Bond 2025/2030 (ISIN: 
DE000A4DFWA7) erfüllt haben. Die Anleihebedingungen stehen auf unserer 
Webseite www.aream.de/ir zum Download zur Verfügung. 

 

Düsseldorf, 25. Juni 2026  

 

 

René Kautz  

Geschäftsführer 
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